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Zitat von Susannea

Um darauf noch einmal zurückzukommen, bei fehlender Rötelimmunität müsste die TE
nach der 20.SSW wieder arbeiten, würde also der Allgemeinheit nur kurze Zeit Kosten
verursachen.

Du kannst aber keine LKs, abiturrelevanten Oberstufenkurse, 10er Abschlussklassen etc. für 12
Wochen ohne Unterricht lassen bzw. mit diversen wechselnden Vertretungslehrern, die eh
keine richtigen Reihen durchführen.

Jede vernünftige Schulleitung - so auch meine - setzt dann bereits einen dauerhaften Lehrer
ein. Den dann wiederum für 14 Wochen wieder rauszunehmen, um ihn dann wieder
reinzuschicken (wobei ja immer noch ungewiss ist, ob die Schwangere bis zur 34. Woche
durchhält) ist purer Unsinn!!! Ich hoffe doch sehr, so etwas macht keine Schulleitung.

Ein sinnvoller Einsatz ist dann also gar nicht mehr möglich. Und ob ich mir dann im doch schon
ordentlich schwangeren Zustand 25 Vertretungsstunden die Woche antun möchte......
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